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"Der Wandel ist das 

Gesetz des Lebens. 

Wer nur auf die 

Vergangenheit und 

Gegenwart schaut, 

verpasst mit 

Sicherheit die 

Zukunft."



Projektzweck
und
Projektauswahl



Projektzweck

Durch bürgerschaftliches Engagement sollen für Einwohner der 
Region "Ederbergland - Bad Berleburg - Biedenkopf" sowie Gäste
der Region Burgwald-Ederbergland, an einem zentralen Ort, 
bedarfs- und interessensgerechte Angebote (regelmäßige und 
temporäre) geschaffen werden.  

Für Touristen, Gäste und Einwohner von Nachbarkommunen
sollen darüber hinaus besonders im Kultur- und Bildungsbereich
Angebote geschaffen werden.

Leitmotiv "Gemeindezentrum Bürgerhaus": "Das Bürgerhaus für 
die Bürger und durch die Bürger."

Gleichzeitig sollen durch die Umsetzung strategisch-
kommunalpolitische Ziele aus den Bereichen "Demografischer
Wandel", "Daseinsvorsorge" und "Erhalt und langfristige
Sicherung des Wirtschaftsstandortes Hatzfeld" erfüllt werden. 



Strategische kommunalpolitische Ziele

Akteure

Demografischer 

Wandel

Erhalt und 

langfristige 

Sicherung des 

Wirtschaftsstandorts

Informationspolitik
Grundsicherung

Daseinsvorsorge

(Kernaufgaben)

1. Attraktivitätssteigerung

2. Familie und Beruf

3. Senioren

1. Unterstützung v. Unternehmen / 

Investoren, Existenzgründern

2. Tourismus

3. Sicherung u. Schaffung weiterer  

Arbeitsplätze

1. Bürgerinformation / 

-beteiligung

2. Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit

3. Ausbau des 

schnellen Internets

1. Sicherung der Ver- u. Ent-

sorgung / Infrastruktur

2. Sicherung u. Aufbau

soziale Infrastruktur

3. Gefahrenabwehr

Strategische 

Aufgaben

Aufgaben außerhalb 

der strategischen Ziele 

Aufgaben außerhalb 

der strategischen Ziele 

Öffentliche Hand Bürgerschaft

DE – Bewerbung 2018 (Auszug)

Die Zielsetzung der Bewerbung der Stadt

Hatzfeld (Eder) ist der Erhalt und die Stärkung der

Stadt als Lebensmittelpunkt mit einer guten Wohn-

und Lebensqualität, sowie als Wirtschaftsstandort.

Die zentrale Herausforderung ist hierbei die

demografische Entwicklung mit ihren

Folgewirkungen.

Durch die Teilhabe am Dorfentwicklungsprogramm

sollen gemeinsam mit den Bürgerinnen und

Bürgern akzeptierte Lösungsansätze

entwickelt und in einem Gesamtkonzept

harmonisiert werden, um die Attraktivität der

Stadt als Wohn- und Arbeitsort zu erhöhen, damit

die Zukunftsfähigkeit Hatzfelds nachhaltig

gesichert wird.

Hinweis:
Im Schaubild sind die Punkte „Blau“ markiert, die durch 
das Projekt „Bürgerhaus Hatzfeld“ direkt oder indirekt 
angesprochen werden.



Projektauswahl: 
KEIN Zufallsprinzip, sondern Ergebnis eines gezielten u. 

für alle Projekte geltenden Auswahlprozesses in der 
Steuerungsgruppe

im Rahmen der IKEK-Entwicklung
auf Grundlage der verschiedenen Bürgerforen.



Grundsatzentscheidungen

1. Mit Beschlussfassung am 21.07.2020 hat die Stadt-

verordnetenversammlung das IKEK als kommunales 

Entwicklungskonzept einstimmig beschlossen. Es dient 

damit als Förder- und Antragsgrundlage für private und 

öffentliche Anträge im Rahmen des Dorfentwicklungs-

programms. 

2. Mit Beschlussfassung vom 18.05.2022 wurde der 

Magistrat so beauftragt, dass eine endgültige 

Beschlussfassung durch die Stadtverordneten-

versammlung zum 4. Auswahltermin 2022 erfolgen 

kann.  

Auf Seite 158ff ist das Projekt „Bürgerhaus“ als Projekt 3a 
u. 3b beschrieben. 



Die aktuellen
Rahmen-

bedingungen
und 

Heraus-
forderungen



➢ Zentrale Lage im „Drei-Länder-Eck“
➢ Sehr gute Einbindung in das 

touristische Gesamtkonzept (Wander-
region, Ederradweg, Greentrails, etc.) 
mit gastronomischem Angebot

➢ Attraktivitätssteigerung für Ein-
heimische, Auswärtige und Unter-
nehmen

Geografische Reichweite BGH



BGH: Ein Ansatz für das weitere Vorgehen

- Rahmenbedingungen -

▪ Bei Nutzung der um 15 % erhöhten Förderquote (nur noch 2022 möglich) von 75 % muss eine
Antragstellung durch die Stadtverordnetenversammlung spätestens am 29.09.2022 erfolgen, um den 
4. u. letzten Auswahltermin 2022 noch wahrnehmen zu können.

LAGEÄNDERUNG Anfang Mai 2022!!!!

▪ Zur Sicherung eines maximalen Gestaltungsraumes, auch bei geplanter Nutzung verschiedener
Fördermöglichkeiten, sollte für die DE-Förderung die maximale Förderquote aus strategischen
Gründen zum 3. Auswahlttermin 2022 (Antragsfrist 19.08.2022) beantragt werden. 

Dies ist keine Garantie, das der Antrag auch angenommen wird. 
>>> Im Falle einer Absage, ist eine neue Lagebeurteilung notwendig. <<<

▪ Durch geplantes Vorgehen wird dringend benötigte “Zeit gewonnen”, um bis zu der Beschluss-
fassung zum 1. Nachtragshaushalt (~10/22), die aufgrund des unerwarteten hohen Zeitdrucks
erarbeiteten Planungen zu vervollständigen, Alternativen zu beplanen u. zu berechnen, um so eine
belastbare Entscheidungsgrundlage unter Berücksichtigung weiterer Rahmenfaktoren zu erhalten.



Bewertung der aktuellen Lage

PFLICHT „KÜR“

1.Statik 1. Grundsätzliche Modernisierung

2.Brandschutz 2. Neugestaltung Untergeschoss

3. Energetische Sanierung (Heizung u. 
Lüftung)

3. Neugestaltung Erd- u. Dachgeschoss

4. Einbindung verschiedener 
Nutzungskonzepte in die 
infrastrukturelle Planung



Entscheidungen
und  
Entscheidungs-
bedarf am 
17.08.2022



Zeitliche Rahmenbedingungen Anfang
August 2022



DE-Projekt
BÜRGERHAUS

Rahmenbedingungen

Sachverhalt:
Aufforderung WI-Bank im Juli (zeitnah) bewilligungsreife 
Projekte umgehend zu melden, vor dem Hintergrund 
begrenzter Finanzmittel.

Folgerung:
In Abstimmung mit der Förderbehörde Umplanung u. 
Einreichung des Projektes zum 3. Auswahltermin 2022 
(Antragsfrist: 19.08.2022), mit dem Ziel die erhöhte 
Förderquote 2022 noch nutzen zu können.

Maßnahmen:
Durchführung Gremiensitzungen in 33. KW, um Beteiligten 
größtmöglichen Handlungsspielraum einzuräumen, mit dem 
Ziel Ungewissheit und Risiko bestmöglich zu minimieren.

Zeit-
druck

Risiko

Unge-
wissheit

INFORMATION

ENTSCHEIDUNG



Was galt es am 17.08.2022 
zu entscheiden?



Erreichen

kommunal-
politischer

Ziele

Voraus-
sichtliche

Nutzung

Nutzungs-
konzepte

Finanzen
Alternative
Handlungs-

möglichkeiten

Was sollte bei der eigenen Entscheidungsfindung bedacht werden



Die Bedeutung
des Bürger-
hauses für die 
Stadt



Was bedeutet das Bürgerhaus für Hatzfeld?

(Vergangenheit u. Gegenwart)

• Zentrale Versammlungsstätte 

• Unterstützung Vereinstätigkeiten

• Konzertsaal

• Notfallunterkunft

Kommune

• Sozialer Treffpunkt für Einzelpersonen, Familien, Senioren u. Vereine 

• Familienfeiern

• Trauerfeiern
Bevölkerung

• Schulungs- u. Weiterbildungsveranstaltungen (bereits heute vstk. Nutzung 
durch Unternehmen erkennbar)

• Blutspendedienst

Wirtschaft / 
Organisationen



Was bedeutet das Bürgerhaus für Hatzfeld?

(Zukunft [wie Vergangenheit PLUS])

• Bedarfsorientierte Anpassung des Gebäudes an moderne Standards u. 
Sicherheitsbestimmungen

• Zentrale zukunftsfähige Versammlungsstätte in der Kernstadt
(Verwaltungssitz)

• Außendarstellung Hatzfelds wird erhöht (Standortfaktor)

Kommune

• Nachhaltiges, regionales u. vielseitiges Angebot für lokales u. regionales Interesse

• Infrastrukturelle Grundlage für weitere private u. öffentl. Angebote

• Kostengünstige Nutzung führt zu höherer Nachfrage

• Erhebliche Aufwertung des Sport-, Freizeit-, Kultur-, u. Bildungsangebotes

Bevölkerung

• Aufwertung Wirtschaftsstandort

• Bedarfsorientierte Ausstattung führt zu höherer Nutzung

Wirtschaft / 
Organisationen



BGH
Welche

strategischen
Möglichkeiten
des Handelns
ergeben sich

- Analyse -



Option 1: 
Rückbau des Bürgerhauses

Vorteile Nachteile

Keine Ausgaben für Investitionen Keine zentrale Versammlungsstätte

Keine Betriebskosten Attraktivitätsverlust

Keine Förderung des Abrisses

Keine Schaffung eines Gegenwertes 
für die Abrisskosten

Restwert u. Ablösung Darlehen = 
außerordentlicher Verlust im 
Ergebnishaushalt

Prüffragen

„Was kommt danach?“

Welche Versammlungsmöglichkeiten haben nachfolgende Generationen?

Welche Versammlungsmöglichkeiten gibt es aktuell u. in naher Zukunft für die 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Stadt?

Kosten

ca. 888.546,34 Euro



Option 2: 
Teilsanierung (Pflicht)

Kosten

ca. 1.275.013,60 Euro + 545.040,23 Euro = 1.820.053,83 Euro



Kosten

ca. 1.275.013,60 Euro + 545.040,23 Euro = 1.820.053,83 Euro

Vorteile Nachteile

Energetische Sanierung wird bei 
Einhaltung der Auflagen gefördert

Beibehaltung des unattraktiven 
„Status quo“ = KEINE 
Attraktivitätssteigerung

Keine Fördermöglichkeit für die 
Substanzherstellung

Barrierefreiheit wird nicht erhöht

Prüffragen

Rentiert sich eine Teilsanierung bei Beibehaltung des „Status quo“ mit Blick auf 
die Kosten wirklich?

Wird bei einer Teilsanierung ohne Steigerung der Attraktivität für eine spätere 
Nutzung des Bürgerhauses erhöht?

Option 2: 
Teilsanierung (Pflicht)



Option 3: BGH DER ZUKUNFT
Umbau im Rahmen DE-Programm (Pflicht u. Kür)

Grundsätzliche
Modernisierung

Energetische
Sanierung

Zeitgemäße 
technische 

Ausstattung

Freundliche
Gestaltung 
der Räume

Attraktive 
Mietkonditionen

Restaurant / 
Café / Biergarten

Vermietung 
Einliegerwohnung

Wahlen
Küchen-

renovierung

Ziel:
Nutzung des Bürgerhauses durch die 
Allgemeinheit (Gemeinnützigkeit); 
„Ein Bürgerhaus für den Bürger!“

Bedarfsorientierte Anpassung des 
Gebäudes an moderne Standards 
u. Sicherheitsbestimmungen

Nachhaltiges, regionales u. 
vielseitiges Angebot für lokales u. 
regionales Interesse

Infrastrukturelle Grundlage für 
weitere private u. öffentl. Angebote

Geringe Miete bei gleichzeitiger 
Attraktivitätserhöhung durch 
Sanierungsmaßnahmen führt zu 
höherer Nutzung

Aufwertung Wirtschaftsstandort 
durch engere Kooperation mit 
lokalen u. regionalen Unternehmen



Option 2 u. 3
Aktuelle Planung

(Für Option 2 
gilt nur

Brandschutz u. 
Statik)



Aktuelle Planung



Ansicht von Süden



Ansicht von Norden



Ansicht von Westen



Ansicht von Osten



Kellergeschoss



Kellergeschoss



Untergeschoss



Untergeschoss ohne Biergarten



Untergeschoss mit Biergarten



Funktionierende Beispiele 
eines Restaurationsbetriebes 

in anderen Kommunen



DGH 
Bottendorf

https://www.burgwald.de/Freizeit-Kultur-Sport/B%C3%BCrgerh%C3%A4user/


DGH
Geismar

https://geismar.frankenberg.de/dorfgemeinschaftshaus.html


R 11
Röddenau

https://roeddenau.frankenberg.de/r11-dorfkneipe-cafe.html


Via Adrina
Arfeld

https://zentrum-via-adrina.info/index.php


Erdgeschoss



Erdgeschoss



Dachgeschoss



Dachgeschoss



Option 3
Ein 

alternativer
Ansatz



Untergeschoss mit Biergarten

Mediathek (Verlegung aus EG)

Selbstbedienungs-
restaurant

Beispiel:

https://zentrum-via-adrina.info/index.php/offer/waggon


Erdgeschoss

Flying Office 
/

Co-Working



Bewertung Vor- und Nachteile
(Option 3)

Vorteile Nachteile

Erhalt als öffentliche Versammlungsstätte für Stadt u. Region 
mit zukunftsfähiger Ausrichtung

Auf Grundlage der infrastrukturellen Planung müssen auch 
neue, umsetzbare u. tragfähige Nutzungskonzepte erarbeitet 
werden

Brandschutz u. Statik werden hergestellt Nutzungskonzepte müssen abgestimmt werden

Planungen sicher Attraktivitätssteigerungen u. zusätzliche 
Nutzungsmöglichkeiten durch neu strukturierte Räume (im 
Bestand)

Bisherige Nutzer sind bei der Suche nach Alternativen für 
eingelagerte Sachgüter bestmöglich zu unterstützen

Maßnahme wird mit öffentlichen Mitteln gefördert Hoher finanzieller Eigenanteil, der mit zukünftig zu 
erwartender Wertschöpfung abgewogen werden muss

Durch barrierefreie nutzbare Räume im Erd- u. Kellergeschoss 
auf den Bedarf unterschiedlichster Nutzergruppen ausgerichtet

Höhere Nutzung ist zu erwarten

Einnahmemöglichkeiten durch Wohnungsvermietung u. 
Selbstbedienungsladen (Alternativplanung I)



Finanzen



Option 1
Abriss BGH
Stand: 
17.08.2022



Option 3
Herstellungskosten
(Planung)
Stand: 11.08.2022



Option 2 u. 3
Brandschutz u. 
Statik
(Planung)
Stand: 11.08.2022



Option 2 u. 3
Energetische
Sanierung
(Planung)
Stand: 11.08.2022



Option 3
Gestaltung
(Planung)
Stand: 11.08.2022



Option 3
Kostenver-
teilung

1.275.013,60 € ; 
48%

545.040,23 € ; 
20%

842.520,00 € ; 
32%

Brandschutz u. Statik

Energetische Sanierung

Gestaltung



Option 3
Kostenverteilung
Stand: 11.08.2022 48%

20%

32%32%

Brandschutz u. Statik Energetische Sanierung Gestaltung



Bürgerhaus
Eigenmittel-
berechnung
Stand: 
11.08.2022



Bewertung u. 
Abwägung der 
Möglichkeiten
des eigenen

Handelns



Allen Optionen gemeinsam
Bewertung der Möglichkeiten mit Vor- und Nachteilen

(Option 2 u. 3)

Brandschutz Statik Barrierefreiheit

Abstellung der erkannten, 
erheblichen Mängel beim 
Brandschutz.

Statische Sicherheit wird durch 
geringfügige Optimierungen 
hergestellt. 

Barrierefreiheit wie bisher (Option 
3 bietet zusätzliche Möglichkeiten)

Allen Optionen gemeinsam

Endgültige Entscheidung zum weiteren Vorgehen, falls sich nicht bereits am 17.08.2022 für Option 1 
„Rückbau“ votiert wird, im Rahmen der Beschlussfassung zum 1. Nachtragshaushalt 2022, voraussichtlich im 
Oktober 2022. 



Bewertung der Möglichkeiten mit Vor- u. Nachteilen
(Option 1 “Rückbau”)

Für Option 1 spricht der verhältnismäßig geringste Kostenaufwand im 
Vergleich zu einer geplanten Teil- o. Komplettsanierung. Ferner würden 
zukünftig keine weiteren Investitions- u. Betriebskosten anfallen.

Nachteilig würde sich der Verlust einer zentralen Versammlungsstätte in 
der Kernstadt mit den entsprechenden Folgen für die Attraktivität als 
Lebens- und Wirtschaftsstandort auswirken. Die Abrisskosten werden nicht 
gefördert. Ein Gegenwert wird nicht geschaffen. Gleichwertige 
Alternativnutzungen sind nicht vorhanden.

Die Durchführung des Rückbaus stellt einen erheblichen und nachhaltigen 
Verlust - auch für zukünftige Generationen - an Qualität für den Lebens-
und Wirtschaftsstandort Hatzfeld dar, der auch bei möglicher Nutzung von 
Alternativen nicht aufgewogen werden kann. 



Bewertung der Möglichkeiten mit Vor- u. Nachteilen
(Option 2 “Teilsanierung”)

Für Option 2 spricht, dass die Teilsanierung (Heizung) bei Einhaltung der 
Auflagen gefördert wird und dass im Vergleich zur Option 3 „Bürgerhaus 
der Zukunft“ die Kosten für die Gestaltung wegfallen. Brandschutz u. Statik 
werden hergestellt.

Durch eine Teilsanierung werden keine Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität durchgeführt. Fördermöglichkeiten für die Substanz-
herstellung (Brandschutz u. Statik) bestehen nicht. 

Eine Teilsanierung führt nicht zu einer Veränderung des „Status quo“, mit 
der wahrscheinlichen Folge, dass die beabsichtigte Höhernutzung des BGH 
nicht erfolgen wird. Zudem entstehen im Kosten-Nutzen-Vergleich 
erhebliche Fragen nach der Wirtschaftlichkeit u. Zweckmäßigkeit bei 
Wahrnehmung dieser Option.



Bewertung der Möglichkeiten mit Vor- u. Nachteilen
(Option 3 “Bürgerhaus der Zukunft”)

Für Option 3 spricht, dass Brandschutz u. Statik hergestellt werden. Das 
Bürgerhaus wird bei Umsetzung der Planungen seinen Wert als Versammlungs-
stätte für die Bevölkerung in Stadt u. Region erheblich steigern. 
Nutzungskonzepte können durch die barrierefrei nutzbaren Räume im EG u. KG 
durch unterschiedliche Nutzergruppen optimal genutzt werden. Planungspaket 
ist förderwürdig. >>>>> Erreichen Projektziel IKEK u. StratKomPolZiele
Die Umgestaltung bietet im Vergleich zu den Optionen 1 u. 2 nicht nur die 
größten perspektivischen Vorteile, gleichzeitig erfordert sie auch den höchsten 
Investitionsaufwand. Eine erfolgreiche Umsetzung setzt daher tragfähige 
Nutzungskonzepte voraus, die auf Erfahrungen u. realistischen Erwartungen 
basieren müssen.

Das „BGH der Zukunft“ ist die weitreichendste u. nachhaltigste Option, die trotz 
des hohen Investitionsaufwandes für Gegenwart und Zukunft die größte 
Perspektive für die Stadt bietet. Durch Alternativplanungen (Raumgestaltung) 
kann eine weitere Reduktion der Kosten u. eine bessere Annahme von 
Teilplanungen durch die Bevölkerung herbeigeführt werden. 



Abwägung der Möglichkeiten zur Entscheidungsfindung in der 
Stadtverordnetenversammlung am 17.08.2022

Im Vergleich zu den Optionen 1 u. 2 ist Option 3 „Bürgerhaus der Zukunft“ die Variante, die trotz des finanziellen 
Aufwands u. eines immer vorhandenen Risikos der Annahme von Nutzungskonzepten, die besten Aussichten für 
eine Sicherstellung und Erhöhung der Lebensqualität für die Bevölkerung hat. Nicht nur gegenwärtig, sondern auch 
für zukünftige Generationen. Durch Synergieeffekte erhöht sich auch die Attraktivität für den Wirtschaftsstandort,  
da sie vielfältigste Nutzungsmöglichkeiten bietet. Es soll u.a durch niedrige Mieten für die eigene Bevölkerung, ein 
„Haus für die Bürger“ werden. 
Die gewonnene Zeit bis zum 1. Nachtragshaushalt 2022 nach der Antragstellung kann auf Grundlage der 
bisherigen Planungen für alternative Raumgestaltungen und damit verbundener Nutzungskonzepte genutzt 
werden u. mögliche Risiken besser abschätzen zu können.
Die Reißleine kann bis zur Annahme des Förderbescheides gezogen werden.

Bewertung:
Die Einreichung des DE-Förderantrages (Option 3) ist für die Beschlussfassung am 17.08.2022 die zu favorisierende 
Option, da bis zur Übergabe des Förderbescheides alle Handlungsmöglichkeiten offen gehalten u. mehr Zeit zur 
Nachsteuerung auf verschiedenen Handlungsebenen gewonnen wird.



BGH: Ein Ansatz für das weitere Vorgehen

- Die Öffentlichkeitsarbeit -

Die Öffentlichkeit wird beteiligt durch, ….

o … öffentliche Sitzungen des Ortsbeirates Hatzfeld

o … durch Mitteilungen des Magistrats in den Stadtverordneten-
versammlungen

o … durch Veröffentlichungen in der Gruppe „Stadtentwicklung“ auf dem 
Digitalen Dorfplatz

o … durch Veröffentlichungen im Newsletter Hatzfeld

o … durch eine Bürgerversammlung im September / Oktober 2022



Beschlussvorschlag:
Magistrat: 16.08.2022
HFA: 16.08.2022
Stavo: 17.08.2022



Beschlussvorschlag

In der Gesamtbetrachtung und unter Abwägung der aktuellen Handlungsoptionen bei

Berücksichtigung der jeweiligen Vor- und Nachteile wird das Stellen eines

Förderantrages für den Umbau u. die Weiterentwicklung des Bürgerhauses Hatzfeld im

Rahmen des Dorfentwicklungsprogramm zum 3. Auswahltermin 2022 favorisiert.

Gewünschte Änderungen im vorliegenden Nutzungskonzept müssen schnellstmöglich,

erarbeitet werden, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt über eine möglichst belastbare

Entscheidungsgrundlage zum Umfang des Gesamtprojektes zu verfügen.

Vor diesem Hintergrund wird der Stadtverordnetenversammlung empfohlen, den

nachstehenden Beschlussvorschlag zur fristgerechten Antragstellung zum 3.

Auswahltermin 2022 bei der WI-Bank der Stadtverordnetenversammlung zu fassen:



Beschlussvorschlag

(1) Der Magistrat wird dem Sachbericht entsprechend beauftragt, einen Fördermittelantrag nach
den Richtlinien des Dorfentwicklungsprogramms des Landes Hessen für den Umbau und die
Weiterentwicklung des Bürgerhauses zu einem regionalen Zentrum für Nachhaltigkeit, Bildung
und Kultur entsprechend der Projektbeschreibung des integrierten kommunalen
Entwicklungskonzepts für die Stadt Hatzfeld (Eder) zu stellen. Der Fördermittelantrag ist
rechtzeitig zum 3. Auswahltermin bis Ende August 2022 dem Landkreis Waldeck-Frankenberg
vorzulegen. Die Umsetzung erfolgt grundsätzlich auf Basis der dem Landkreis Waldeck-
Frankenberg vorliegenden Baugenehmigungsunterlagen.

(2) Die erforderlichen Haushaltsmittel sind unter Berücksichtigung der zu erwartenden
Komplementärmittel im 1. Nachtragshaushalt 2022 und den Folgejahren zur Verfügung zu
stellen. Die Folgekosten werden übernommen. Im Zuge der Haushaltsplanberatungen zum 1.
Nachtragshaushalt 2022 ist endgültig über den Umfang des Gesamtprojektes zu entscheiden.
Hierzu ist das Nutzungskonzept für das Bürgerhaus Hatzfeld als Entscheidungsgrundlage für die
städtischen Gremien fortzuschreiben.



Politik ist nach Clausewitz eine Art der 

vermittelnden Intelligenz bzw. Einsicht, die 

alle möglichen Interessen -

gesellschaftliche, individuelle, normative u. 

philosophische - zusammenbringt u. 

zusammendenkt.

Weniger abstrakt: 

"Politik sollte ohne besondere 

Berücksichtigung von Einzelinteressen das 

Interesse des Gemeinwohls in den 

Vordergrund stellen.“


